
Korrekturseite

                                                                                                                                  

Folgende Regelungen gelten abweichend von den in dieser Mappe abgebildeten: 

 

Seite §§   
Seite 6 § 6 (2) Größe der MAV  5-15 MA = 1er-MAV 

16-50 Ma = 3er MAV 
Seite 7 § 7 (1) Aktives Wahlrecht Mindestzugehörigkeit von 6 Monaten 

für aktives Wahlrecht 
Seite 8 § 8 (1) Passives Wahlrecht Für passives Wahlrecht erforderlich 

sind 6 Monate in der Einrichtung und 
sowie insgesamt 1 Jahr im kirchlichen 
Dienst 

Seite 7 § 7 (4) Aktives Wahlrecht Beurlaubte Mitarbeitende dürfen nur 
wählen, wenn sie innerhalb von 6 
Monaten wiederkommen (gerechnet 
vom Wahltag) 

Seite 7 § 7 (4) Aktives Wahlrecht Mitarbeitende unter Betreuung sind 
vom Wahlrecht ausgeschlossen 

 § 9 (4-8)  Wählerlisten und Bekanntmachungen 
müssen in Schriftform ausgelegt 
werden 

 § 11a (1) Einfaches Wahlverfahren Bis 20 Mitarbeitende ist vereinfachtes 
Wahlverfahren möglich 
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